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Abrechnung von in Apotheken durchgeführten Impfungen zum 

Schutz gegen COVID-19 und Grippe 
 

Grundlage über die Durchführung und Abrechnung von Schutzimpfungen in der 

Apotheke ist der am 08.04.2023 geschlossene Vertrag zwischen dem Deutschen 

Apothekerverband (DAV) und dem GKV-Spitzenverband sowie die Entscheidung 

der Schiedsstelle vom 22.04.2024. 

Details zu den jeweiligen Vertragsinhalten können Sie bei Ihrem Verband erfragen. Der 

DAV stellt einen Leitfaden zur Verfügung. 

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere Empfehlung zur Abrechnung der erbrachten Impfleistungen 

in IXOS vorstellen. Bitte achten Sie auf die korrekte Erfassung und Reihenfolge der Sonder-PZNs wie im 

Dokument vorgegeben. Davon abweichende Rezepte können vermutlich nicht abgerechnet werden! 

 

Rezeptstatus „Schutzimpfung“ aktivieren 

 

Die Abrechnung von COVID-19-Schutzimpfungen und Grippeschutzimpfungen für gesetzlich 

Versicherte erfolgt über einen eigenen Rezeptstatus „Schutzimpfung“. 

Aktivieren Sie diesen in den Systemeinstellungen (Menü Systempflege). Die Einstellung ist pro 

Arbeitsplatz individuell möglich. Sie finden die Einstellung in den Systemeinstellungen im Bereich 

Verkauf unter Kasse. Als Gültigkeitsbereich wählen Sie den gewünschten Arbeitsplatz aus. 
 

 
 

 

https://www.pharmatechnik.de/fileadmin/user_upload/Pharmatechnik/Downloads/IXOS/Leitfaden_grippeschutzimpfung_abrechnung.pdf
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Sonder-PZNs für Abrechnung erfassen 

 

I. Vorbereitung (anzuwenden für Schutzimpfungen gegen COVID-19 und Grippe) 

 

1. Wählen Sie im Verkauf den Rezeptstatus „Schutzimpfung“ (GKV-Versicherte) oder „Privatrezept“ 

in IXOS. 
 

 
 

2. Im Status Schutzimpfung erfolgt automatisch die Kundenabfrage, da die GKV-Versichertendaten 

erforderlich sind (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Versicherten-Nr.). Erfassen Sie 

ebenfalls den Kostenträger, falls dieser noch nicht hinterlegt ist. 

Für eine schnelle Erfassung der Versichertendaten nutzen Sie die eGK des Kunden und Ihr 

Kartenterminal. Aktualisieren Sie so entweder Kundenstammdaten oder legen Sie einen 

Laufkunden an.  

Für Privatversicherte im Status „Privatrezept“ ist die Kundenzuordnung nicht zwingend 

erforderlich, da die Abrechnung weniger streng geregelt ist. Kundendaten (Name, Adresse) 

müssen aktuell händisch nachgetragen werden, eine Versichertennummer sowie Kostenträger 

sind nicht erforderlich. 

Falls Sie auch im Status „Privatrezept“ eine Unterstützung beim Druck der Kundendaten möchten, 

lesen Sie auf Seite 8 in diesem Dokument den Abschnitt „Belegdruck bei Privatversicherten“. 
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II. Grippeschutzimpfung 

 

Gemäß dem DAV-Leitfaden vom 08.08.2024 ist die Abrechnung über den Sonderbeleg bis zum 

31.03.2025 möglich. Ab Abgabedatum 01.04.2025 erfolgt die Abrechnung ausschließlich 

elektronisch. 

 

Führen Sie die vorbereitenden Schritte 1. und 2. aus Abschnitt I durch. 

 

3. Durchführung als Regelleistung innerhalb der Schutzimpfungs-Richtlinie: 

Nachdem Sie obige vorbereitende Schritte durchgeführt haben, können Sie die Positionen für 

Impfleistung und Impfstoffe eingeben. Dabei können Sie entweder die jeweiligen Sonder-PZNs 

direkt eingeben oder die im System angelegten Artikel verwenden. Diese beginnen in IXOS mit 

„GSI“. Die Preise sind bereits korrekt hinterlegt. 

Achten Sie unbedingt auf die richtige Reihenfolge und verwenden Sie nur die vorgesehenen 

Sonder-PZNs! 

 

1. Sonder-PZN für Impfleistung und Dokumentation: „GSI Impfleistung (DAV)“ – PZN 17716926   

2. Sonder-PZN für Nebenleistung: „GSI Nebenleistung (DAV)“ – PZN 17716955 

3. Sonder-PZN für den verwendeten Impfstoff: z. B. „GSI FLUAD 24/25 1 St mK“ – PZN 18774541 

4. Sonder-PZN für die gesetzlichen Beschaffungskosten: „GSI Beschaffungskosten (DAV)“ 

– PZN 18774512 

 

Für die 3. Position gibt es ein Verzeichnis des DAV für die Saison 24/25. In IXOS finden Sie 

diese Artikel in der Artikelverwaltung, alle beginnend mit „GSI“. Die Sonder-PZN richtet sich 

danach, ob Sie Einzel-Impfdosen, 10-Stück- oder 20-Stück-Packungen beschaffen. 
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4. Schließen Sie den Vorgang wie gewohnt ab und der Belegdruck für den Apothekenbeleg wird Ihnen 

angeboten. 

Kontrollieren Sie den Beleg bei GKV-Versicherten auf Vollständigkeit (Versichertendaten). Der 

Beleg wird vollständig von der Apotheke ausgefüllt. Nur die Felder für die LANR und BSNR bleiben 

leer, sowie bei Privatversicherten der Kostenträger und Status. In beiden Fällen bedrucken Sie den 

DAV-Beleg. 
 

 
 

5. Der Beleg muss von der Person, die die Impfung durchgeführt hat, unterschrieben werden. 

 

Auch Vorname und Nachname der impfenden Person ist auf dem Beleg anzugeben. IXOS 

druckt automatisch den Bediener, der die Abrechnung erfasst hat, auf das Rezept. Falls Sie 

den Druck des Bedieners auf dem Beleg nicht möchten, passen Sie das Druckformular an. 

Wechseln Sie dafür im Menü Systempflege in das Modul Druckformulare und konfigurieren 

Sie mit F8 das Formular „Schutzimpfung DAV“. Entfernen Sie den Haken bei Bediener 

drucken. 
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Die tatsächlichen Chargen sind eine optionale Angabe und werden von IXOS nicht auf den Beleg 

gedruckt. Diese können von Hand ergänzt werden. 

 

6. Legen Sie die Belege für GKV-Versicherte schließlich wie gewohnt in die Rezeptbox. 

Privatversicherte erhalten den Beleg für ihre Abrechnung bei der PKV. 

 

 

Ausnahme bezüglich der Durchführung und Abrechnung der Grippeschutzimpfung für einen 

erweiterten Versichertenkreis außerhalb der Vorgaben der Schutzimpfungs-Richtlinie: 

 

Falls Sie die Grippeschutzimpfung gemäß der Ergänzungsvereinbarung abrechnen möchten, 

dann verwenden Sie bitte folgende PZN: 

• Sonder-PZN für Impfleistung und Dokumentation: „GSI Impfleistung ab 18“ – PZN 

17717363 

• Nebenleistung, Impfstoff und Beschaffungskosten werden analog zur oben 

beschriebenen Vorgehensweise der Impfung im Rahmen der Regelversorgung 

abgerechnet. 
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III. COVID-19-Schutzimpfung 

 

Führen Sie die vorbereitenden Schritte 1. und 2. aus Abschnitt I durch. 

 

3. Geben Sie die jeweiligen 3 Sonder-PZNs für die COVID-19-Impfleistungen entweder direkt oder 

durch die von PT angelegten entsprechenden Artikel ein. Diese beginnen in IXOS mit „COV“. Die 

Preise sind bereits korrekt hinterlegt.  

Achten Sie unbedingt auf die richtige Reihenfolge und verwenden Sie nur die vorgesehenen 

Sonder-PZNs! 

 

1. Sonder-PZN für Impfleistung und Dokumentation: „COV Impfleistung“ – PZN 17717400 

2. Sonder-PZN für Umgang mit Mehrdosisbehältern: „COV Mehrdosisbehältnisse“ – PZN 17717417 

3. Sonder-PZN für ggf. weiteren Aufwand: „COV Mehraufwand Doku“ – PZN 17717423 

 

Die Impfstoffdosen sind aus der Bundesbeschaffung zu beziehen und können den 

Krankenkassen nicht in Rechnung gestellt werden. Um sie zu Lasten des BAS (Bundesamt für 

Soziale Sicherung) abzurechnen, verwenden sie in IXOS das Modul Auswertungen. 

 

 
 

4. Schließen Sie den Vorgang wie gewohnt ab und der Belegdruck für den Apothekenbeleg wird Ihnen 

angeboten. 

Kontrollieren Sie den Beleg bei GKV-Versicherten auf Vollständigkeit (Versichertendaten). Der 

Beleg wird vollständig von der Apotheke ausgefüllt. Nur die Felder für die LANR und BSNR bleiben 

leer, sowie bei Privatversicherten der Kostenträger und Status. In beiden Fällen bedrucken Sie den 

DAV-Beleg. 
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5. Der Beleg muss von der Person, die die Impfung durchgeführt hat, unterschrieben werden. 

 

Auch Vorname und Nachname der impfenden Person ist auf dem Beleg anzugeben. IXOS 

druckt automatisch den Bediener, der die Abrechnung erfasst hat, auf das Rezept. Falls Sie 

den Druck des Bedieners auf dem Beleg nicht möchten, passen Sie das Druckformular an. 

Wechseln Sie dafür im Menü Systempflege in das Modul Druckformulare und konfigurieren 

Sie mit F8 das Formular „Schutzimpfung DAV“. Entfernen Sie den Haken bei Bediener 

drucken. 

 

Die tatsächlichen Chargen sind eine optionale Angabe und werden von IXOS nicht auf den Beleg 

gedruckt. Diese können von Hand ergänzt werden. 

 

6. Legen Sie die Belege für GKV-Versicherte schließlich wie gewohnt in die Rezeptbox. 

Privatversicherte erhalten den Beleg für ihre Abrechnung bei der PKV. 
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IV. Belegdruck bei Privatversicherten für Schutzimpfungen gegen COVID-19 und Grippe 

 

Um auch im Status „Privatrezept“ Kundendaten automatisch auf den Beleg zu drucken, kann IXOS Sie 

dabei folgendermaßen unterstützen: 

Beim Rezeptdruck wählen Sie Formular wählen – F3 und tauschen das Formular eines Privatrezepts 

gegen das Formular „Schutzimpfung DAV“. Haben Sie im Verkauf einen Kunden zugeordnet, wird 

dieser automatisch auf den Beleg gedruckt. 

Wird Ihnen das Formular nicht angeboten, können Sie dies ganz einfach im Modul Druckformulare 

(Menü Systempflege) konfigurieren. Geben Sie in der Druckformularverwaltung den Suchbegriff 

„Privatrezept“ ein und wählen Sie Zuordnung ändern – F9. Stellen Sie als Rezeptart Privatrezept ein 

und ordnen Sie das Formular „Schutzimpfung DAV“ zu. Speichern Sie mit F12.  

Beim Verkauf können Sie dann das Formular wie zuvor beschrieben jederzeit wechseln. 
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V. Was ist bei der Bestandsführung zu beachten? 

 

Wie bereits von anderen Sonder-PZNs bekannt, dienen diese lediglich der korrekten Abrechnung. 

Der Vertrag zwischen dem DAV und dem GKV-Spitzenverband sieht eine wirtschaftliche 

Impforganisation vor, um insbesondere Verwurf zu vermeiden. Organisieren Sie daher die 

Bestandsführung im Hinblick auf Ihre tatsächliche Warensituation. 

Informieren Sie Ihr Steuerbüro darüber, dass Sie Grippeimpfstoff für den Eigenbedarf der Apotheke 

einkaufen, für den keine Vorsteuer abgezogen werden darf. 

 


